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Beim Schweizerischen Strassenverkehrsverband (FRS)

Der Zentralvorstand des Schweizerischen
Strassenverkehrsverbandes (FRS) hat die
Demission von Herrn Dr. Jean-Pierre Mar-
quart, der in einen andern Verband berufen
wurde, entgegengenommen und ihm für
und Treibstoffzollzuschlägen (von 5% auf
seinen Dank ausgesprochen. Zum neuen
Generalsekretär ernannte der Vorstand Hrn.
Dr. oec. publ. Jakob Schälchli, der seit
1960 die Sektion «Verkehr, Statistik und
Dokumentation» des Eidg. Amtes für Strassen-

und Flussbau leitet. Er wird sein neues
Amt im März 1968 antreten.

An der selben Sitzung nahm der
Zentralvorstand zur Kenntnis, dass der Bundesrat
zur Korrektur seines unveröffentlichten
Beschlusses aus dem Jahre 1952 den Ansatz
der Bezugsprovisionen auf Treibstoffzöllen
seine langjährige Tätigkeit für die FRS

2,5 %) gesenkt hat. Der Vorstand erachtet
diese Reduktion jedoch als ungenügend.

Er beharrt auf der Forderung, dass der
Ansatz auf 1 % der Grundzölle gesenkt
wird, und die Treibstoffzollzuschläge von
der Bezugsprovision vollständig befreit
werden.

Der Zentralvorstand erhebt auch
Einspruch dagegen, dass der Eidg. Kommission
für die Prüfung der Uebernahme von
Privatbahnen durch den Bund kein Vertreter des
Strassenverkehrs angehört. Er kann die
Antwort des Vorstehers des Eidg. Verkehrsund

Energiewirtschaftsdepartementes, nach
dessen Ansicht diese Kommission nicht
erweitert werden kann, nicht annehmen.
Einmal mehr werden wichtige verkehrspolitische

Probleme in Abwesenheit von
Vertretern des Strassenverkehrs behandelt,
wodurch der Erfolg der Betrebungen zur
Schaffung einer annehmbaren Gesamtkonzeption

in Frage gestellt wird.

Warum teures Mischfutter kaufen

Eine Mahl- und Mischanlage GMELIN reduziert Ihren

Futterpreis um Fr. 10.— bis Fr. 15.— je 100 kg,
Arbeitsaufwand, Strom und Amortisation einberechnet. Ein
weiterer Vorteil liegt in der besseren Qualität des
selbst hergestellten Futters.

Unsere Anlagen sind vollautomatisch und leisten mehr
dank Rundumsieb u. moderner Konstruktion. Während
vieler Jahre absolut unterhaltsfreier Betrieb.
Stationäre und fahrbare Anlagen in diversen Grössen.

Verlangen Sie unsere Referenzliste

Auskunft - Prospekte - Vorführung unverbindlich bei:

A.C. HARTMANN, Maschinen, Lerchenweg 2, 2501 Biel, Tel. 032/4 79 56
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